
Bezeichnung/ Nummer Positionsnummer Punktzahl
Leistungskomplex 1

Kleine Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes  01010001 370

Leistungskomplex 2

Kleine Morgen-/ Abendtoilette im Bett 01010002 210

Leistungskomplex 2a

Kleine Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes 0101002a 210

Leistungskomplex 3

Große Morgen- / Abendtoilette außerhalb des Bettes 01010003 580

Leistungskomplex 4

Große Morgen-/ Abendtoilette im Bett 01010004 420

Leistungskomplex  4a

Große Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes 0101004a 420

Leistungskomplex 5

Lagern 01010005 90

Leistungskomplex 6

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 01010006 270

Leistungskomplex 7

Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) 01010007 90

Leistungskomplex 8

Darm- und Blasenentleerung 01010008 160

Leistungskomplex 9

Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen

der Wohnung 01010009 80

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 4, 4a  und 8 abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 3 und 4a abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 3 und 4 abrechenbar

abrechenbar bei Bettlägerigkeit oder erheblich 

eingeschränkter Mobilität des Pflegebedürftigen

abrechenbar, sofern Beaufsichtigung, 

Anleitung  oder unmittelbare direkte Unterstützung bei 

der Nahrungsaufnahme erforderlich ist

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 1 

und 3 abrechenbar

Positionsnummernverzeichnis vdek DTA Pflege in Sachsen nach § 105 SGB XI

Anmerkung 

Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI 

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

2, 2a, 3, 4, 4a und 8 abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2a, 3, 4, und 4a abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 3, 4, und 4a abrechenbar

Stand: 20.02.2026 vdek- Landesvertretung Sachsen



Bezeichnung/ Nummer Positionsnummer Punktzahl Anmerkung 

Leistungskomplex 10

Begleitung außer Haus 01010010 630

Leistungskomplex 11

Beheizen der Wohnung 01010011

110

täglich

Leistungskomplex 12

Aufräumen und / oder Reinigung der Wohnung 01010012

130

täglich

Leistungskomplex 13

Wäscheversorgung 01010013

380

wöchentlich

Leistungskomplex 13a

Wechseln der Bettwäsche 0101013a 120

Leistungskomplex 14

Einkaufen 01010014

64 täglich,

max. 320 

wöchentlich

Leistungskomplex 15

Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der 

Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht

bei Essen auf Rädern) 01010015 290

Leistungskomplex 16

Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der

Häuslichkeit des Pflegebedürftigen 01010016 70

Leistungskomplex 16a 

Aufbereitung  einer warmen Mahlzeit 

(z.B. Essen auf Rädern) in der Häuslichkeit des

Pflegebedürftigen 0101016a 100

Leistungskomplex 18

Erstbesuch 01010018 1100

max. 3x täglich abrechenbar

in begründeten Fällen, bspw. bei ausgeprägten 

Schluckstörungen, ist einer mehrmalige Abrechnung 

täglich möglich; die Notwendigkeit ist zu begründen

max. 10 x monatlich abrechenbar, sofern 

Notwendigkeit darüber hinaus besteht, ist  dies vom 

Pflegedienst nachzuweisen

max. 3x täglich abrechenbar

Der Erstbesuch ist nur bei erstmaliger Betreuung des 

Pflegebedürfigen vom Pflegedienst abrechenbar.

Bündelung möglich

Bündelung möglich

max. 3x täglich abrechenbar

Stand: 20.02.2026 vdek- Landesvertretung Sachsen



Bezeichnung/ Nummer Positionsnummer Punktzahl Anmerkung 

Leistungskomplex 18a

Folgebesuch bei veränderter Pflegesituation 0101018a 770

Leistungskomplex 30

Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 01010030 168

Leistungskomplex 17 09010017 900

Leistungskomplex 1

Kleine Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes  07010001 370

Leistungskomplex 2

Kleine Morgen-/ Abendtoilette im Bett 07010002 210

Leistungskomplex 2a

Kleine Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes 0701002a 210

Leistungskomplex 3

Große Morgen- / Abendtoilette außerhalb des Bettes 07010003 580

Leistungskomplex 4

Große Morgen-/ Abendtoilette im Bett 07010004 420

Leistungskomplex  4a

Große Morgen-/ Abendtoilette außerhalb des Bettes 0701004a 420

Leistungskomplex 5

Lagern 07010005 90

Beratungsbesuch § 37 Abs. 3 SGB XI

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 3 und 4a abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 3 und 4 abrechenbar

PG 1 bis PG 3 halbjährlich abrechenbar 

PG 4 bis PG 5 vierteljährlich abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

2, 2a, 3, 4, 4a und 8 abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2a, 3, 4, und 4a abrechenbar

Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI (tageweise)

abrechenbar bei erheblicher Änderung der 

Pflegesituation, max. 2x jährlich abrechenbar

Der Pflegedienst muss den Pflegebedürftigen vorab auf 

die anfallenden Kosten hinweisen.

mehrfach abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 3, 4, und 4a abrechenbar

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 

1, 2, 2a, 4, 4a  und 8 abrechenbar

abrechenbar bei Bettlägerigkeit oder erheblich 

eingeschränkter Mobilität des Pflegebedürftigen

Stand: 20.02.2026 vdek- Landesvertretung Sachsen



Bezeichnung/ Nummer Positionsnummer Punktzahl Anmerkung 

Leistungskomplex 6

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 07010006 270

Leistungskomplex 7

Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) 07010007 90

Leistungskomplex 8

Darm- und Blasenentleerung 07010008 160

Leistungskomplex 9

Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen

der Wohnung 07010009 80

Leistungskomplex 10

Begleitung außer Haus 07010010 630

Leistungskomplex 11

Beheizen der Wohnung 07010011

110

täglich

Leistungskomplex 12

Aufräumen und / oder Reinigung der Wohnung 07010012

130

täglich

Leistungskomplex 13

Wäscheversorgung 07010013

380

wöchentlich

Leistungskomplex 13a

Wechseln der Bettwäsche 0701013a 120

Leistungskomplex 14

Einkaufen 07010014

64 täglich,

max. 320 

wöchentlich

Leistungskomplex 15

Zubereitung einer warmen Mahlzeit in der 

Häuslichkeit des Pflegebedürftigen (nicht

bei Essen auf Rädern) 07010015 290 max. 3x täglich abrechenbar

Bündelung möglich

Bündelung möglich

abrechenbar, sofern Beaufsichtigung, 

Anleitung  oder unmittelbare direkte Unterstützung bei 

der Nahrungsaufnahme erforderlich ist

je Einsatz nicht mit den Leistungskomplexen 1 

und 3 abrechenbar

max. 10 x monatlich abrechenbar, sofern 

Notwendigkeit darüber hinaus 

besteht, ist  dies vom Pflegedienst nachzuweisen

Stand: 20.02.2026 vdek- Landesvertretung Sachsen



Bezeichnung/ Nummer Positionsnummer Punktzahl Anmerkung 

Leistungskomplex 16

Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit in der

Häuslichkeit des Pflegebedürftigen 07010016 70

Leistungskomplex 16a 

Aufbereitung  einer warmen Mahlzeit 

(z.B. Essen auf Rädern) in der Häuslichkeit des

Pflegebedürftigen 0701016a 100

Leistungskomplex 18

Erstbesuch 07010018 1100

Leistungskomplex 18a

Folgebesuch bei veränderter Pflegesituation 0701018a 770

Leistungskomplex 30

Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 07010030 168

Ausbildungskosten nach § 26 PflBG 13118 individueller Preis

max. 3x täglich abrechenbar

in begründeten Fällen, bspw. bei ausgeprägten 

Schluckstörungen, ist eine mehrmalige Abrechnung 

täglich möglich; die Notwendigkeit ist zu begründen

1x täglich in Verbindung mit den erbrachten

 Leistungen/ Einsätzen

max. 3x täglich abrechenbar

Der Erstbesuch ist nur bei erstmaliger Betreuung des 

Pflegebedürfigen vom Pflegedienst abrechenbar.

abrechenbar bei erheblicher Änderung der 

Pflegesituation, max. 2x jährlich abrechenbar

mehrfach abrechenbar

Ausbildungskosten

Stand: 20.02.2026 vdek- Landesvertretung Sachsen


